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ErwGr

Erwägungsgrund 84 - Risikoevaluierung und Folgenabschätzung

1 Damit diese Verordnung in Fällen, in denen die Verarbeitungsvorgänge wahrscheinlich ein hohes
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen, besser eingehalten wird,
sollte der Verantwortliche für die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung, mit der
insbesondere die Ursache, Art, Besonderheit und Schwere dieses Risikos evaluiert werden,
verantwortlich sein. 2 Die Ergebnisse der Abschätzung sollten berücksichtigt werden, wenn darüber
entschieden wird, welche geeigneten Maßnahmen ergriffen werden müssen, um nachzuweisen, dass
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit dieser Verordnung in Einklang steht. 3 Geht aus
einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, dass Verarbeitungsvorgänge ein hohes Risiko bergen,
das der Verantwortliche nicht durch geeignete Maßnahmen in Bezug auf verfügbare Technik und
Implementierungskosten eindämmen kann, so sollte die Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung
konsultiert werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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